
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
§ 1 Geltungsbereich, Form 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(im Weiteren: „AGB“) regeln die Rechtsbeziehungen 
zwischen uns, der Turmwächter GmbH und unseren 
Kunden soweit diese die Vermietung, Überlassung, 
Aufbau, Einrichtung und den Betrieb von technischen 
Bewachungslösungen mittels Videoüberwachung (im 
Weiteren: „Turmwächter“) sowie die damit verbunde-
nen Dienstleistungen, einschließlich der Auswertung 
und Weiterleitung von Alarmmeldungen in einer Lei-
stelle, betreffen. 

(2) Diese AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer 
(§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist. 

(3) Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, ent-
gegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedin-
gungen des Kunden werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, wenn wir ihrer Geltung ausdrück-
lich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserforder-
nis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn 
der Kunde im Rahmen der Beauftragung bzw. Anmie-
tung auf seine AGB verweist und wir dem nicht aus-
drücklich widersprechen. 

(4) Diese AGB gelten für alle gegenwärtigen und zukünf-
tigen Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem 
Kunden. 

(5) Individuelle Vereinbarungen (z.B. Einzel- oder Rah-
menverträge, Leistungsverzeichnis) und Angaben in 
unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor den 
AGB. 

(6) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des 
Kunden in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, 
Mängelanzeige, Rücktritt o.ä.), sind schriftlich abzuge-
ben. Schriftlichkeit in Sinne dieser AGB schließt 
Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. 
Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise 
insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des 
Erklärenden bleiben unberührt. 

(7) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften ha-
ben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine der-
artige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen wer-
den. 

 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, tech-
nische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, 
Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-
Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Un-
terlagen – auch in elektronischer Form – überlassen 
haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheber-
rechte vorbehalten. 

(2) Aufträge können wir innerhalb von vierzehn Tagen an-
nehmen. Ein Vertrag kommt erst durch unsere 

schriftliche Auftragsbestätigung oder wenn wir mit der 
Auftragsausführung beginnen, zustande. Für Inhalt 
und Umfang des Vertrages ist allein unserer Auftrags-
bestätigung maßgebend. 

(3) Vertragsänderungen und mündliche Nebenabreden 
sind nur bei schriftlicher Bestätigung wirksam. 

(4) Wir behalten uns technische Änderungen und Ände-
rungen in Auswahl und Funktionsweise der zur Verfü-
gung gestellten Überwachungsgeräte, Kommunikati-
onsmittel und -wege vor, soweit diese Änderungen 
dem Kunden zumutbar sind. 

(5) Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, wenn diese für 
den Kunden eigenständig verwendbar sind. 

(6) Die Leistung durch entsprechend qualifizierte Unter-
auftragnehmer / Partner bleibt uns vorbehalten. 

 

§ 3 Allgemeine Regelungen zur Abwicklung 

(1) Auf Verlangen hat uns der Kunde einen oder mehrere 
Ansprechpartner zu benennen, um eine reibungslose 
Erfüllung unserer vertraglichen Leistungen zu ermög-
lichen. Der oder die Ansprechpartner sind vom Kun-
den zu bevollmächtigen, Erklärungen zur technischen 
und organisatorischen Vertragsabwicklung abzuge-
ben und entgegen zu nehmen. 

(2) Wir führen die Vertragsleistungen selbst oder durch 
Einschaltung von Dritten als Subunternehmer aus. 
Soweit wir Dritte als Subunternehmer beauftragen, 
haften wir für deren Tätigkeit nach Maßgabe dieser 
AGB im selben Umfang wie für eigenes Verhalten. 

 

§ 4 Termine, Fristen, Verzug, Unmöglichkeit 

(1) Bei den mit dem Kunden vereinbarten Fristen und Ter-
minen handelt es sich um Regelfristen und -termine 
ohne Fixschuldcharakter. 

(2) Die Einhaltung von Fristen und Terminen für Vertrags-
leistungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Kunden zu liefernden Unterlagen, erforderlichen 
Genehmigungen, Freigaben sowie die Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Die Leis-
tungsfrist verlängert sich entsprechend in angemesse-
nem Umfang, sofern diese Voraussetzungen nicht er-
füllt werden. 

(3) Außer im Fall der Vereinbarung von Fixterminen oder 
bei unberechtigter Leistungsverweigerung kommen 
wir nur dann in Leistungsverzug, wenn der Kunde uns 
gegenüber die Fristversäumnis angemahnt und eine 
angemessene Frist zur Erbringung der Vertragsleis-
tung gesetzt hat. 

 

§ 5 Vertragslaufzeit, Kündigung, Rücktritt 

(1) Die Mietzeit beginnt am vereinbarten Tag, spätestens 
aber an dem Tag der Gebrauchsüberlassung des/der 
Turmwächter. 

(2) Bei Verträgen mit einer festen Laufzeit oder einer Min-
destlaufzeit ist während der festen Vertragslaufzeit 



 
 
 
 
 
 

oder der vereinbarten Mindestlaufzeit die ordentliche 
Kündigung ausgeschlossen. Unberührt bleibt das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichti-
gem Grund. 

(3) Soweit keine feste Laufzeit vereinbart oder eine ver-
einbarte Mindestlaufzeit abgelaufen ist, kann der Ver-
trag von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung ei-
ner Frist von sieben Werktagen gekündigt werden. 

(4) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grunde 
bleibt unberührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt 
für uns insbesondere vor, wenn der Kunde 

a) ohne unsere Zustimmung Änderungen an dem 
Turmwächter vornimmt; 

b) mit der Zahlung eines fälligen Betrages um mehr 
als 14 Tage in Verzug gerät; 

c) wiederholt oder fortgesetzt gegen eine wesentliche 
vertragliche Bestimmung verstößt; 

(5) Tritt der Kunde später als 30 Tage vor Beginn der 
Mietzeit aus einem nicht von uns zu vertretenden 
Grund vom Vertrag zurück, ist er zur Zahlung von pau-
schalen Stornierungskosten in Höhe 500,00 Euro ver-
pflichtet. Wir sind berechtigt, gegen entsprechenden 
Nachweis einen über die vorgenannten pauschalen 
Stornierungskosten hinausgehenden Schadenersatz 
zu fordern. Dem Kunden bleibt es unbenommen, uns 
nachzuweisen, dass uns kein oder ein wesentlich ge-
ringerer Schaden entstanden ist als die geforderten 
pauschalen Stornierungskosten. 

 

§ 6 Pflichten bei Vertragsbeendigung 

(1) Bei Vertragsbeendigung ist der Kunde verpflichtet, 
den Turmwächter unverzüglich in gereinigtem Zu-
stand an uns zurückzugeben. 

(2) Wird die Rückgabe eines gemieteten Turmwächters 
aus einem von dem Kunden zu vertretenden Grunde 
verzögert, so sind wir unbeschadet weitergehender 
Rechte 

a) berechtigt, von dem Kunden für den Zeitraum der 
Verzögerung bis zur Rückgabe an uns eine pau-
schalierte Nutzungsentschädigung entsprechend 
den für die Vertragslaufzeit vereinbarten Vergü-
tungssätzen zu verlangen. Der Kunde ist berechtigt 
nachzuweisen, dass uns durch die verzögerte 
Rückgabe kein oder ein geringerer Schaden ent-
standen ist; die Nutzungsentschädigung entfällt 
oder ermäßigt sich dann entsprechend. 

b) berechtigt, aber nicht verpflichtet, diesen abzuho-
len und zu diesem Zweck den Verwahrungs- bzw. 
Einsatzort des Turmwächters zu betreten. Der 
Kunde willigt in die Rücknahme des Turmwächters 
hiermit ausdrücklich ein. 

 

§ 7 Übergabe Turmwächter, Transport, Abnahme 

(1) Die Übergabe des Turmwächters erfolgt nach Maß-
gabe der mit dem Kunden getroffenen Vereinbarung 
entweder 

a) durch Abholung an unserem Firmensitz oder an 
einem Standort unserer Partnerunternehmen 
durch den Kunden, 

b) durch Transport an den vereinbarten 

Ablieferungsort zur anschließenden Installation 
durch den Kunden selbst. 

c) durch Anlieferung des Turmwächters zur an-
schließenden Installation durch uns an dem ver-
einbarten Aufstellort des Kunden 

Soweit Ort und Zeitpunkt der Installation und Anliefe-
rung im Vertrag nicht spezifiziert sind, sind diese mit 
einer Vorlaufzeit von zwei Werktagen mitzuteilen. 

(2) Soweit vereinbart ist, dass wir den Turmwächter zu ei-
ner Verladestelle oder dem Aufstellort transportieren 
(§ 7 (1) a) oder b)), erfolgt der Transport durch uns 
oder einen von uns beauftragten Dritten auf Kosten 
und Gefahr des Kunden. Der Kunde trägt für den un-
gehinderten Zugang zur Verlade-/Aufbaustelle Sorge 
und stellt eine Abladehilfe (Gabelstapler oder Kran) 
zur Verfügung, soweit erforderlich. 

(3) Wir überlassen dem Kunden den Turmwächter in ei-
nem verkehrssicheren und technisch einwandfreien 
Zustand. Der Zustand des Turmwächters bei Über-
gabe wird in einem Übergabeprotokoll dokumentiert 

(4) Dem Kunden obliegt es, den Turmwächter bei Über-
gabe auf Verkehrssicherheit, Betriebsfähigkeit und et-
waige Mängel zu prüfen. Ansprüche des Kunden auf-
grund offensichtlicher Mängel sind ausgeschlossen, 
soweit der Kunde den Mangel uns gegenüber nicht bei 
Übergabe rügt. 

(5) Soweit wir den Rücktransport durchführen, erfolgt die 
verbindliche Rücknahmekontrolle des Turmwächters 
auf etwaige Schäden erst an unserem Firmensitz bzw. 
am Standort unseres Partnerunternehmens. Führen 
Dritte den Rücktransport durch, sind diese und/oder 
deren Erfüllungsgehilfen nicht berechtigt, eine Rück-
nahmekontrolle durchzuführen oder sonst rechtsver-
bindliche Erklärungen zu unseren Lasten abzugeben. 

(6) Wenn wir Betriebspersonal des Kunden einweisen 
sollen, hat der Kunde sicher zu stellen, dass zum Zeit-
punkt der Installation das vom Kunden für den Betrieb 
vorgesehene Betriebspersonal für eine Einweisung 
anwesend ist. 

(7) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, wird über die 
Abnahme ein Protokoll erstellt, das von beiden Seiten 
zu unterzeichnen ist. 

Der Turmwächter und dessen Installation gilt darüber 
hinaus als abgenommen, wenn 

• die Anlieferung und, sofern wir auch die Installation 
schulden, diese abgeschlossen ist, 

• wir dies dem Kunden unter Hinweis auf die Abnah-
mefiktion nach diesem § 7 (7) mitgeteilt und ihn zur 
Abnahme aufgefordert haben, 

• seit der Anlieferung oder der Ersteinrichtung zwölf 
Werktage vergangen sind oder der Kunde mit der 
Nutzung des Turmwächters begonnen hat (z.B. 
den Turmwächter in Betrieb genommen hat) und in 
diesem Fall seit Lieferung oder Installation sechs 
Werktage vergangen sind und 

• der Kunde die Abnahme innerhalb dieses Zeit-
raums aus einem anderen Grund als wegen eines 
uns gegenüber angezeigtem Mangel, der die Nut-
zung des Turmwächters unmöglich macht oder we-
sentlich beeinträchtigt, unterlassen hat. 



 
 
 
 
 
 

 

§ 8 Nutzung des Turmwächters 

(1) Wir sind berechtigt, im Rahmen des für den Kunden 
Zumutbaren den vermieteten Turmwächter während 
der Mietzeit gegen einen anderen Turmwächter in 
gleicher Größe und mit vergleichbaren Leistungs-
merkmalen auszutauschen. 

(2) Wir sind berechtigt, an dem vermieteten Turmwächter 
Werbung für eigene Zwecke anzubringen bzw. anbrin-
gen zu lassen. 

(3) Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, einen gemie-
teten Turmwächter 

a) nicht ohne unsere vorherige schriftliche Zustim-
mung von dem vereinbarten Aufstellort zu entfer-
nen; 

b) unter Beachtung der einschlägigen Unfallverhü-
tungs- und Arbeitsschutzbestimmungen sowie der 
Straßenverkehrsregeln ordnungsgemäß zu behan-
deln; 

c) ausschließlich ordnungsgemäß, bestimmungsge-
mäß und verkehrsüblich zu benutzen und die mit-
gelieferte Betriebsanleitung sowie die Sicherheits-
hinweise zu beachten; 

d) nur durch zuverlässige Mitarbeiter, die zuvor in die 
Bedienung eingewiesen wurden, zu bedienen; 

e) ausreichend gegen Verschmutzungen zu schüt-
zen, insbesondere bei Bau- und Reinigungsarbei-
ten am Aufstellort. 

f) gemäß dem Pflegeplan zu reinigen und zu pflegen. 

(4) Der Kunde gewährleistet die bauseitigen Vorausset-
zungen für den An- und Abtransport zum Aufstellort 
sowie Inbetriebnahme des Turmwächters, insbeson-
dere die Stromversorgung bis zum Turmwächter in-
nerhalb der von uns vorgegebenen Mindest- bzw. Ma-
ximalabstände. Der Kunde trägt das Risiko der Stand-
sicherheit des Turmwächters. Die Stützfüße des 
Turmwächters sind entsprechend der Bedienungsan-
leitung und den Aufstellhinweisen stets auf festem Un-
tergrund auszufahren. Der Mast ist wetterabhängig, 
insbesondere bei drohendem Sturm, einzufahren. 

(5) Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass einmal ausge-
richtete Bewegungsmelder und Kameras entspre-
chend ausgerichtet bleiben und der Blickwinkel sowie 
der Sicht- bzw. Überwachungsbereich des Turmwäch-
ters nicht beeinträchtigt werden. 

(6) Der Einsatz des Turmwächters im Ausland sowie jeg-
liche Gebrauchsüberlassung an Dritte ist ohne unsere 
ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung un-
zulässig. Der Kunde tritt seine Ansprüche gegen Dritte 
aus einer zulässigen oder einer unzulässigen Ge-
brauchsüberlassung hiermit erfüllungshalber an uns 
ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Kunde ist 
verpflichtet, uns etwaige Kosten und Aufwendungen 
zu ersetzen, die uns aus der Verfolgung und Geltend-
machung unserer Ansprüche gegenüber solchen Drit-
ten entstehen. 

(7) Versucht ein Dritter den Turmwächter im Wege der 
Zwangsvollstreckung zu pfänden, hat uns der Kunde 
unverzüglich zu informieren und den Turmwächter als 
unser Eigentum zu kennzeichnen. 

(8) Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass der ver-
tragsgemäß zur Verfügung gestellte Turmwächter 
nach den Vorstellungen des Kunden und zu dem von 
ihm geplanten Zweck verwendet werden kann. 

(9) Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Übertragun-
gen der Signale und Meldungen des Turmwächters 
über das öffentliche Mobilfunknetz oder andere Über-
tragungsmedien keine höhere Sicherheit bietet, als 
die von dem entsprechenden Netzbetreiber gewähr-
leistete Netzsicherheit und -zuverlässigkeit. 

 

§ 9 Reparatur und Wartung 

(1) Kosten der turnusmäßigen Wartung der Turmwächter 
sowie auf normale Abnutzung zurückzuführende Re-
paraturen tragen wir. Die Durchführung der Wartun-
gen/Reparaturen ist ausschließlich unsere Aufgabe. 
Die laufende Pflege und Reinigung der Turmwächter 
gemäß dem Pflegeplan ist Sache des Kunden (Ziff. 8 
(3) f)). 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich darüber 
zu informieren, sofern aus seiner Sicht eine Reparatur 
des Turmwächters erforderlich ist. Eine Eigenrepara-
tur durch den Kunden oder eine Beauftragung Dritter 
durch den Kunden bedarf unserer vorherigen schriftli-
chen Zustimmung. Dies gilt bei Gefahr in Verzug, d.h. 
insbesondere bei Notreparaturen, zur Vermeidung 
von Folgeschäden an der Mietsache oder am Eigen-
tum Dritter sowie im Falle von Umweltschäden. 

 

§ 10 Bewachungsleistungen der Leitstelle 

(1) Zur Entgegennahme und Bewertung von Alarmmel-
dungen, die von dem Turmwächter automatisiert 
drahtlos vom Aufstellort in die Leitstelle übertragen 
werden, unterhalten wir oder ein von uns beauftragtes 
Partnerunternehmen während der Vertragslaufzeit 
eine Leitstelle innerhalb Deutschlands, die während 
der Vertragslaufzeit durchgängig (je 24 Stunden an 7 
Tagen der Woche) mit geschultem Personal besetzt 
sind. 

(2) Bei Eingang eines Alarms wird der mit dem Kunden 
abgestimmte Alarmplan aktiviert. Die daraus entste-
hende Verpflichtung ist erfüllt, wenn eine benannte 
Kontaktperson erreicht wurde oder zwei Versuche der 
telefonischen Kontaktaufnahme gescheitert sind. Der 
Kunde ist verpflichtet, uns etwaige Änderungen der 
Kontaktdaten aus dem Alarmplan unverzüglich mitzu-
teilen; im Falle des Verstoßes gegen diese Informati-
onspflicht sind sämtliche Ansprüche gegen uns aus-
geschlossen, insbesondere trifft uns keine Verpflich-
tung zur Recherche im Hinblick auf die Kontaktdaten. 
Wir übernehmen keine Gewähr für die rechtzeitige In-
tervention und für den Einsatz der Kontaktpersonen 
vor Ort. Für Objekte Dritter – auch wenn sich diese im 
Detektionsbereich der Turmwächter Systeme befin-
den sollten – wird eine Überwachungstätigkeit nicht 
geschuldet. 

(3) Bei Alarmierung der Polizei, der Feuerwehr oder eines 
sonstigen Dritten (gemäß dem abgestimmten Alarm-
plan) durch die Leitstelle, wird dieser Dritte aus-
schließlich im Namen und auf Rechnung des Kunden 
tätig, unabhängig davon, auf wen eine entsprechende 



 
 
 
 
 
 

Rechnung durch die bescheidende Behörde (Polizei, 
Feuerwehr, Ordnungsamt etc.) oder Stelle ausgestellt 
wird. Der Kunde ist als Verursacher verpflichtet, uns 
einen verauslagten bzw. zu verauslagenden Betrag 
nach Rechnungsstellung innerhalb einer Woche zzgl. 
einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 EUR zu 
erstatten. 

 

§ 11 Mietzins und sonstige Vergütungen 

(1) Die Höhe der vom Kunden zu zahlenden Mietzinsen 
und sonstigen Vergütungen (z.B. für Bewachungs- 
und Serviceleistungen, Transport, Aufbau, Erstein-
richtung, Unterweisung usw.) sind Gegenstand des 
Einzelvertrages. 

(2) Der Mietzins ist ausschließlich die Gegenleistung des 
Kunden für die Nutzungsmöglichkeit des Turmwäch-
ters und ggf. weiterer Module (z.B. Anhängerplatt-
form). 

(3) Alle weiteren anfallenden Kosten, z.B. für Befesti-
gungsmaterialien, Treib- und Betriebsstoffe, Reini-
gung, Versicherung usw. werden dem Kunden geson-
dert in Rechnung gestellt, soweit nichts anderes ver-
einbart ist. 

(4) Alle von uns angegebenen Preise verstehen sich je-
weils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, auch 
wenn diese nicht ausdrücklich ausgewiesen worden 
sein sollte. 

 

§ 12 Zahlung 

(1) Der Mietzins, eine vereinbarte Anzahlung, sonstige 
Vergütungen sowie weitere Kosten sind, soweit nichts 
Gegenteiliges vereinbart wird, sofort nach Rech-
nungseingang zur Zahlung fällig. 

(2) Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Ein-
gang bei uns. Die Zahlung per Scheck ist ausge-
schlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert ver-
einbart wird. 

(3) Kommt der Kunde mit einer Zahlung ganz oder teil-
weise länger als fünf Werktage in Verzug oder werden 
uns Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kredit-
würdigkeit des Kunden zu mindern, so sind wir unbe-
schadet anderer Rechte berechtigt, sämtliche Forde-
rungen sofort fällig stellen. Wir sind ist außerdem be-
rechtigt, sämtliche Lieferungen und Leistungen aus 
noch nicht oder nicht vollständig erfüllten Verträgen 
zurückzuhalten, bis sämtliche offenen Forderungen 
beglichen sind. 

(4) Wir können bei Teilleistungen entsprechende Teilzah-
lungen verlangen. 

(5) Zu einer Aufrechnung ist der Kunde nur berechtigt, 
wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt ist. 

 

§ 13 Haftung des Kunden, Versicherung 

(1) Ab dem Zeitpunkt der Übergabe bis zur ordnungsge-
mäßen Rückgabe des Turmwächters haftet der Kunde 

a) für jeden von ihm zu vertretenden Schaden am 
Turmwächter, 

b) für jeden von ihm zu vertretenden 

Diebstahl/Verlust des Turmwächters sowie  

c) für durch Dritte herbeigeführte Schäden 

(nachfolgend zusammenfassend: „Schaden“). 

Des Weiteren haftet der Kunde für etwaige aus einem 
solchen Schaden resultierende Folgeschäden, insbe-
sondere Abschleppkosten, Sachverständigengebüh-
ren, Mietausfall sowie anteilige Verwaltungskosten. 
Der Mietausfallschaden berechnet sich mit einem Ta-
gesmietzins für jeden Tag, an dem uns der Turmwäch-
ter nicht zur Vermietung zur Verfügung steht. 

(2) Der Kunde hat den Turmwächter – soweit möglich – 
vor unbefugter Einwirkung Dritter, insbesondere Dieb-
stahl und Beschädigung zu schützen und zu sichern 
(„Obhutspflicht“). Die Obhutspflicht gilt bis zur Rück-
gabe des Turmwächters. 

(3) Im Falle eines Schadenseintritts hat uns der Kunde 
unverzüglich über Umfang, Hergang und Beteiligte 
des Schadensereignisses schriftlich zu unterrichten. 
Wird der Turmwächter durch Dritte vorsätzlich be-
schädigt oder gestohlen, hat der Kunde unverzüglich 
die Polizei zu verständigen und Anzeige zu erstatten. 
Der Kunde hat im Schadensfall alle zur Schadensmin-
derung und Beweissicherung notwendigen Maßnah-
men zu treffen. Der Kunde ist darüber hinaus ver-
pflichtet, uns bei der weiteren Bearbeitung und Aufklä-
rung eines Schadensfalles jederzeit bestmöglich zu 
unterstützen. 

(4) Der Kunde haftet für alle Gebühren, Abgaben, Buß-
gelder, Strafen und sonstige Kosten wegen der von 
ihm bei der Benutzung des Turmwächters zu vertre-
tenden Verletzungen öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten, für die wir in Anspruch genommen werden. 

(5) Der Kunde stellt uns auf erstes Anfordern von einer 
Inanspruchnahme Dritter für Schäden oder sonstige 
Kosten aus dem Betrieb bzw. der Nutzung des Turm-
wächters – insbesondere wegen der Verletzung von 
Personen oder der Beschädigung von Sachen – auf 
erstes Anfordern frei, sofern der Kunde diese Schäden 
bzw. Kosten zu vertreten hat. 

(6) Wir versichern weder das Haftpflicht- noch das Be-
schädigungsrisiko aus der Nutzung des Turmwäch-
ters durch den Kunden. Wir empfehlen dem Kunden 
daher den Abschluss entsprechender Schadenversi-
cherungen gegen die sich aus dem Gebrauch des 
Turmwächters ergebenden Risiken auf eigene Kos-
ten. Die Schadenersatzpflicht des Kunden bleibt hier-
von unberührt. 

 

§ 14 Gewährleistung, Sachmängel 

(1) Der Kunde hat uns etwaige nach der Übergabe auftre-
tende Mängel am Turmwächter unverzüglich nach 
Feststellung des Mangels zu melden. 

(2) Soweit der gemietete Turmwächter einen Sachman-
gel aufweist, sind wir berechtigt und verpflichtet, den 
Mangel nach unserer Wahl durch Nachbesserung, Er-
satzlieferung oder Neuherstellung zu beheben. Das 
Recht des Kunden zur Minderung der Vergütung für 
die Dauer der mangelbedingten Beeinträchtigung des 
Gebrauchs bleibt unberührt. 

(3) Wir sind bemüht, im Falle eines Mangels eine Nach-
besserung, Ersatzlieferung oder Neuherstellung 



 
 
 
 
 
 

unverzüglich zu beheben, um die Ausfallzeit für den 
Kunden so gering wie möglich zu halten. Dennoch be-
nötigen wir hierfür in der Regel mindestens 72 Stun-
den, in Einzelfällen bis zu einer Woche. 

(4) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Kun-
den beträgt 1 Jahr ab dem gesetzlichen Beginn der 
Verjährungsfrist. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

(5) Schadensersatz und Aufwendungsersatz kann der 
Kunde in allen Fällen dieses § 14 nur nach Maßgabe 
der Bestimmungen des nachfolgenden § 15 verlan-
gen. 

 

§ 15 Haftung auf Schadenersatz, Haftpflichtversiche-
rung 

(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, 
Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Ver-
tragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Ver-
tragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, so-
weit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, 
nach Maßgabe dieses § 15 eingeschränkt. 

(2) Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit un-
serer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten 
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht 
um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur 
rechtzeitigen Bereitstellung/Anlieferung und Installa-
tion des Turmwächters, dessen Freiheit von Rechts-
mängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine 
Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr 
als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-
, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die 
vertragsgemäße Verwendung des Turmwächters er-
möglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Le-
ben von Personal des Kunden oder den Schutz von 
dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwe-
cken. 

(3) Soweit wir gemäß § 15 (2) dem Grunde nach auf 
Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schä-
den begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche 
Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben 
oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt 
hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und 
Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Turm-
wächters sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit 
solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung des Turmwächters typischerweise zu erwarten 
sind. Die vorstehenden Regelungen dieses Abs. 3 gel-
ten nicht im Fall vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verhaltens unserer Organmitglieder oder unserer lei-
tenden Angestellten. 

(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist 
unsere Ersatzpflicht 

• für Personenschäden auf 1.000.000 Euro, 

• für Sachschäden auf 250.000 Euro, 

• für das Abhandenkommen bewachter Sachen auf 
15.000 Euro und  

• für reine Vermögensschäden auf 12.500 Euro 

je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um 

eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten han-
delt. 

(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -be-
schränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten 
unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

(6) Wir haften insbesondere nicht für etwaige Schäden 
des Kunden, die darauf zurückführen sind, dass die 
dem Kunden zur Verfügung gestellte Überwachungs-
technik 

a) durch den Kunden nicht gemäß der Bedienungs-
anleitung und den Aufstellhinweisen in Betrieb ge-
nommen wurde, 

b) durch Vandalismus oder Sachbeschädigung nicht 
oder nur eingeschränkt funktionsfähig ist, 

c) aufgrund höherer Gewalt wie z. B. Naturkatastro-
phen, Ausfall des Kommunikationsnetzes, starkem 
Bodennebel, Starkregen oder starkem Schneefall 
(faktisch) nicht voll funktionsfähig ist, 

d) wegen der Verletzung einer vom Kunden übernom-
menen Verpflichtung wie z.B. einer Netzstromzu-
führung oder freier Sicht auf den Bewachungsbe-
reich technisch oder faktisch funktionsunfähig wird, 

e) das bewachte Gut nicht vollständig und unbewegt 
für mindestens fünf Sekunden innerhalb des Über-
wachungsbereiches liegt oder sich der Täter bei 
Begehung der Tat nicht vollständig und mindes-
tens fünf Sekunden im Überwachungsbereich auf-
hält, 

f) unangemeldet von ihrem ursprünglichen Standort 
entfernt (z.B. umgestellt) oder ausgeschaltet 
wurde. 

(7) Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend 
tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht 
zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbar-
ten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unent-
geltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

(8) Die Einschränkungen dieses § 15 gelten nicht für un-
sere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für ga-
rantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(9) Der Kunde ist verpflichtet, Personen- und Sachschä-
den, welche nach Ansicht des Kunden von uns zu ver-
treten sind, unverzüglich, spätestens binnen einer 
Ausschlussfrist von drei Werktagen nach Eintritt des 
Schadensfalles oder der Möglichkeit von der Kenntnis 
des Schadenfalles, uns gegenüber schriftlich anzuzei-
gen. Sofern die innerhalb der Ausschlussfrist geltend 
gemachten Ansprüche von uns nicht binnen drei Mo-
naten nach Geltendmachung schriftlich anerkannt 
werden, sind etwaige Schadenersatzansprüche vom 
Kunden bei sonstigem Verlust der Schadenersatzan-
sprüche innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Mo-
naten nach Eintritt des Schadensfalles oder der Mög-
lichkeit zur Kenntnisnahme des Schadenfalles gericht-
lich geltend zu machen. 

 

§ 16 Leistungsstörungen 

(1) Wir sind berechtigt, die zu erbringenden Leistungen 



 
 
 
 
 
 

vorübergehend einzustellen oder zweckentsprechend 
zu modifizieren, wenn die Erbringung der Leistungen 
wegen höherer Gewalt, insbesondere Streiks, De-
monstrationen, behördlich angeordneten Fahr- 
und/oder Betretungsverboten, Unruhen und anderen 
Fällen der höheren Gewalt oder wegen sonstiger, von 
uns nicht zu vertretender Umstände nicht oder nicht 
im vereinbarten Ausmaß möglich ist. 

(2) Der Kunde kann für die Dauer der Leistungsstörung 
eine Minderung des vereinbarten Mietzinses und der 
der sonstigen Vergütungen verlangen. 

 

§ 17 Bildmaterial und Datenschutz 

(1) Für den Datenschutz gelten die Bestimmungen der 
DSGVO. 

(2) Die Aufnahme von Bildern durch den gemieteten 
Turmwächter, deren Übertragung an die Leitstelle so-
wie deren Wiedergabe und Speicherung erfolgen, so-
weit nicht anders schriftlich vereinbart, ausschließlich 
im Auftrag und auf Risiko des Kunden. Das Bildmate-
rial wird hierbei ausschließlich für den Zwecke der Be-
wachungsleistungen gemäß § 10 verwendet und im 
Rahmen des rechtlich Zulässigen gespeichert. Jegli-
che Verwendung für andere Zwecke bedarf der Zu-
stimmung des Kunden. 

(3) Der Kunde trägt die Verantwortung dafür, dass die 
Aufnahme, Übertragung, Wiedergabe und Speiche-
rung des Bildmaterials über den gemieteten Turm-
wächter und die Leitstelle den gesetzlichen Bestim-
mungen insbesondere des Datenschutzrechts und 
des Schutzes von Persönlichkeitsrechten (insbeson-
dere des Rechtes am eigenen Bild) entsprechen. Die 
Vertragsparteien werden einander im Rahmen des 
gesetzlich Zulässigen unverzüglich informieren, wenn 
Dritte oder Behörden ihnen gegenüber geltend ma-
chen, dass durch die Aufnahme, Übertragung, Wie-
dergabe und Speicherung des Bildmaterials über die 
gemieteten Turmwächter und die Leitstelle gegen ge-
setzliche und/oder behördliche Vorschriften und/oder 
gegen Rechte Dritter verstoßen wird. Außer in dem 
Fall eines Verstoßes gegen § 17 (1) Satz 2 stellt uns 
der Kunde von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, so-
weit durch die im Rahmen unserer Leistungserbrin-
gung erstellten Aufnahmen, Übertragungen, Wieder-
gaben und/oder Speicherungen des Bildmaterials 
Rechte Dritter verletzt werden oder gegen gesetzliche 
Vorschriften verstoßen wird und wir insofern durch 
Dritte oder Behörden in Anspruch genommen werden. 
Die Freistellung bezieht sich auf sämtliche Ansprüche 
des Dritten sowie auf die hierbei entstehenden eige-
nen notwendigen Auslagen der Rechtsverfolgung 
und/oder -verteidigung. Der Kunde hält uns insoweit 
von jedweder Haftung auch gegenüber Dritten, ein-
schließlich etwaiger Rechtsverteidigungskosten, frei. 

(4) Jede Vertragspartei wird die jeweils andere im Rah-
men des gesetzlich Zulässigen unverzüglich informie-
ren, wenn Dritte oder Behörden ihr gegenüber geltend 
machen, dass durch die Aufnahme, Übertragung, 
Wiedergabe und Speicherung des Bildmaterials ge-
gen gesetzliche und/oder behördliche Vorschriften 
und/oder gegen Rechte Dritter verstoßen wird. 

 

§ 18 Gerichtsstand, Rechtswahl 

(1) Ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist unser Ge-
schäftssitz in Bielefeld. Wir sind jedoch in allen Fällen 
auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferver-
pflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen 
Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand 
des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vor-
schriften, insbesondere zu ausschließlichen Zustän-
digkeiten, bleiben unberührt. 

(2) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen 
uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland unter Ausschluss internationalen Ein-
heitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

 

§ 19 Schlussbestimmungen 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz 
oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Regelung treten die gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Soweit der Vertrag oder diese AGB Regelungslücken 
enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken dieje-
nigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, 
welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser 
AGB vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke 
gekannt hätten. 

 

 

 

Stand: Januar 2024 


